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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Sozialausschuss 18.09.2018 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Fortschreibung des Integrationsplans für Menschen mit 
Migrationshintergrund und Fluchterfahrung im Landkreis Göppingen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Die Kreisverwaltung wird ermächtigt, den aktuell gültigen Integrationsplan Landkreis 
Göppingen aus dem Jahr 2011 neu aufzulegen. Die für die Erstellung und 
nachhaltige Umsetzung erforderlichen zusätzlichen Personalressourcen in Höhe von  
0,5 VZÄ einer Stelle, die dem gehobenen Dienst entspricht sowie die erforderlichen 
Sachkosten werden – vorbehaltlich der Haushaltsberatungen zum Stellenplan  
2019 – zur Verfügung gestellt. 
     
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Seit der Verabschiedung des aktuell gültigen Integrationsplans für Menschen mit 
Migrationshintergrund aus dem Jahr 2011 haben sich die Anforderungen, die im 
Zusammenhang mit dem Thema Integration auf den Landkreis zugekommen sind 
und weiterhin zukommen werden aufgrund der zahlreichen bei uns aufgenommenen 
geflüchteten Menschen stark verändert. Daher wird nach Auffassung der Verwaltung 
eine Neuauflage – auch unter der Berücksichtigung der Integration von geflüchteten 
Menschen – zeitnah erforderlich. 
 
Für die Erstellung eines Integrationsplans kann nicht – wie beim Teilhabeplan für 
Menschen mit Behinderung geschehen – auf die Unterstützung des KVJS 
zurückgegriffen werden, sondern dies muss mit eigenen Personalressourcen 
geleistet werden. 
 
Das Thema Integrationsplan ist derzeit aktuell beim Kreissozialamt mit einem 
tatsächlich geleisteten Stellenanteil von 0,2 VZÄ (Vollzeitäquivalente) verortet. Die 
komplexe Aufgabenstellung im Rahmen der Durchführung eines breit angelegten 
Beteiligungsprozesses zur Erstellung eines neuen Integrationsplans, dessen 
redaktionelle Verantwortung und anschließende laufende Impulssetzung im Rahmen 
der Umsetzung der Handlungsempfehlungen, kann aus Sicht der Verwaltung nur 
geleistet werden, wenn die Stellenanteile für den Integrationsplan von derzeit 0,2 
VZÄ auf 0,7 VZÄ aufgestockt werden. 
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Für diese Aufstockung um 0,5 VZÄ wurde vorsorglich (Antragsfrist für das 
Förderjahr 2018 war der 31.03.2018) eine Förderung beim Land nach der VwV 
Integration beantragt, die inzwischen auch bewilligt ist. Die zugesagten Fördermittel 
würden Personalaufwendungen des Landkreises über eine Gesamtdauer von 3 
Jahren hinweg teilweise refinanzieren. 
     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Die Fortschreibung des Integrationsplans wird auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. 
     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 

Für die Bereitstellung einer 0,5 VZÄ-Stelle für die Dauer von 3 Jahren sind insgesamt 
rund  3 x 27.000 € = 81.000 € Personalkosten anzusetzen.  
 
Im Falle der Inanspruchnahme der Fördermittel des Landes würden sich die 
Aufwendungen des Landkreises um 52.500 € auf 28.500 € reduzieren. 
 
An Sachmitteln wurden vorsorglich 15.000 € für den Haushalt 2019 eingeplant.  
    

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Ausländerinnen und Ausländer      

       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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